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SOZIALES

3.1
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Der Betrieb verpflichtet sich, die durch die Gesetzgebung der BRD 

definierten sozialen Standards und die geltenden Gesetze einzu-

halten.

Der Betrieb verpflichtet sich, kein korruptionsförderndes Verhalten 

an den Tag zu legen und sich den Regeln eines fairen Wettbewerbs 

zu unterwerfen.

3.2
SAISON-ARBEITSKRÄFTE, BEWIRTSCHAFTER 

UND BESCHÄFTIGTE

Saison-Arbeitskräfte sind angemessen zu behandeln. Arbeitszeit 

und Entlohnung richten sich nach dem Rahmentarifvertrag und 

dem Lohntarifvertrag für Landarbeiter im Freistaat Bayern. Die 

Beschäftigten können frei entscheiden, einen Teil des Lohnes für 

die Unterkunft, Essen oder andere Leistungen des Betriebes zu 

verwenden. Der Wert dieser Vergünstigung ist fair und angemes-

sen anzusetzen. Eine obligatorische Reduzierung des Mindestlohns 

durch den Betrieb ist nicht gestattet. Werden Saison-Arbeitskräf-

te auf dem Betrieb untergebracht, so hat die Unterkunft einen an-

gemessenen Zustand, v. a. in Hinsicht auf hygienische Zustände 

und persönliche Hygiene zu erfüllen. Ein Zugang zu Medien wie TV, 

Telefon und Internet ist zu gewährleisten.
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3.2
SAISON-ARBEITSKRÄFTE, BEWIRTSCHAFTER 

UND BESCHÄFTIGTE ff.

Es liegt im Interesse eines jeden Betriebes, Saison-Arbeitskräfte 

auf ein nötiges Minimum zu beschränken. Ziel ist für jeden Betrieb 

ein vertretbarer Anteil an fest angestellten Mitarbeitern. Damit 

sollen soziale Standards für Mitarbeiter sichergestellt werden und 

eine langfristige Existenzplanung garantiert werden.

Der Betrieb stellt den Beschäftigten die jeweils notwendige per-

sönliche Arbeitskleidung und Schutzausrüstung (z. B. rutschfeste 

Gummistiefel, Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz, etc.) kos-

tenfrei zur Verfügung. Es gelten die einschlägigen Vorschriften der 

SVLFG (Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Garten-

bau). Die Einweisung in die zu bedienenden Werkzeuge, Maschinen 

und Geräte hat zu erfolgen, ebenso die Einweisung in die hygieni-

schen Standards in sensiblen Bereichen (Kontakt mit Lebensmit-

teln).

Bei der Vergabe an Dritte, wie Dienstleister und Lohnunternehmer, 

sind die vorgenannten Standards zu hinterfragen und gelegentlich 

zu überprüfen.

Beschäftigten des Betriebes soll die Möglichkeit zur Weiterbildung 

gegeben werden. Auf staatliche Beratungs- und Fortbildungsan-

gebote wird hingewiesen.
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3.3
GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Der Betrieb verpflichtet sich zur Teilnahme am Programm „Wine in 

Moderation“ und erkennt die Standards zur Kommunikation eines 

verantwortungsbewussten und maßvollen Weinkonsums an und 

setzt diese in seiner eigenen Kommunikation um. 

 DER BETRIEB ENGAGIERT SICH FÜR DEN BERUFS-  

 STAND, DIES UMFASST U.A. FOLGENDE PUNKTE:

• Mitgliedschaft im Fränkischen Weinbauverband e.V. und   

 verpflichtende Teilnahme an den Mitgliederversammlungen

• Bereitschaft zur Ausbildung von Winzern und/oder 

 Weintechnologen, ggf. Angebot von Praktikumsplätzen

• Bereitschaft zur Mitarbeit in Arbeitskreisen des 

 Fränkischen Weinbauverbands e.V., Prüfungs- und 

 Meisterprüfungsausschuss, auf Vorschlag als Prüfer in 

 der Amtlichen Qualitätsweinprüfung oder als Mitglied des   

 Sachverständigenausschuss

 DER BETRIEB ENGAGIERT SICH FÜR DAS FRÄNKISCHE  

 WEINKULTURELLE BRAUCHTUM VOR ORT:

• Mitgliedschaft im örtlichen Weinbau-, Obst- und 

 Gartenbau- oder Kulturverein

• Erhalt fränkischer Bräuche wie „Segnung der ersten 

 Trauben“ oder „letzte Fuhre“ sowie die Wahl einer 

 Weinprinzessin vor Ort.

• Teilnahme an lokalen Weinfesten oder Unterstützung 

 der durchführenden Vereine, hierbei wird die Kommunika-

 tion einer zeitgemäßen Weinkultur gefordert.
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3.3
GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT ff.

Der Betrieb trägt zum Erhalt der Kulturlandschaft bei, indem er 

Steillagen (> 40% Hangneigung) und/oder Terrassenlagen bewirt-

schaftet oder alternativ historische Elemente der Kulturlandschaft 

wie Streuobstwiesen, Rangen, Magerrasen, Auenflächen, Stein-

riegel oder aufgelassene Weinberge pflegt. Der Nachweis erfolgt 

über die Weinbaukartei oder Bewirtschaftungs-/Pachtverträge. 

Die Pflege bezieht sich flächenmäßig auf mind. 10% der Rebfläche 

des Betriebs.

Der Betrieb spendet jährlich für regionale, soziale Projekte seiner 

Wahl oder startet eine eigene Wohltätigkeitsaktion für regionale 

soziale Einrichtungen.

Der Betrieb begreift seine Weinbergstandorte als bodengebun-

den und verpflichtet sich dazu die Flächen im Sinne der Richtli-

nien zu bewirtschaften, um die Weinbautradition Franken für die 

nachkommende Winzergeneration zu sichern. Dies berücksichtigt 

nach Möglichkeit die Übernahme von Flächen in Eigentum oder 

eine langfristige Bewirtschaftung durch Pachtverträge von mind. 

25 Jahren. Darüber hinaus verpflichtet sich der Betrieb, alle in 

seinen Besitz befindlichen Flächen im Sinne der Richtlinien zu be-

wirtschaften. Dies gilt auch für Flächen, die aufgrund betriebswirt-

schaftlicher Überlegungen von Dritten (Dienstleistern/Lohnunter-

nehmern) bewirtschaftet werden.
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3.4
UNTERNEHMERFAMILIE UND 

BETRIEBLICHE ENTWICKLUNG

Der Unternehmer hat den Betrieb nach den Grundsätzen einer ord-

nungsgemäßen Betriebswirtschaft zu führen. Ziel des Betriebs ist 

es, ihn mit Gewinn zu führen, um die Entlohnung von Familie, Alten-

teiler und Mitarbeiter sicher zu stellen. Dabei ist ein organisches 

Wachstum anzustreben. Große Investitionen und Erweiterungen 

gehen immer einer Stärken-Schwächen-Analyse mit dazugehöri-

ger Betriebsplanung und Zielformulierung voraus. Dabei sind diese 

auch kritisch zu hinterfragen.

Zuständigkeiten sind im Unternehmen klar zu regeln und Verant-

wortungsträger zu benennen. Die Lieferantenkette und Vertriebs-

struktur ist im Sinne der Richtlinien kritisch zu hinterfragen. Der 

Umgang mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern ist partner-

schaftlich. Beim Einkauf sollten regionalen Lieferanten der Vorzug 

gegeben werden. Abhängigkeiten im Vertrieb sind zu vermeiden.

Der Unternehmer hat das Recht nach einer angemessenen Entloh-

nung mit eigenen Freiräumen. Urlaub, Freizeit und Ö� nungszeiten 

sind zu prüfen. Eine angemessene work-life-balance ist die Grund-

lage für ein erfolgreiches, nachhaltiges Arbeiten.
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